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Planfeststellungsbeschluss Az. I114/2019, 08. Oktober 2021 

Trassenverlauf im Bezirk 

Altona  

Hindenburgpark – Parkstraße – Groß Flottbeker Straße – 

Zum Hünengrab 

Art der Nutzung Baustelleneinrichtungsfläche für die Herstellung des Ziel-

schachtes im Hindenburgpark, öffentlicher Straßenraum für 

die Verlegung der Fernwärmerohre 

Information an den Grünausschuss der Bezirksversammlung Altona, 07.12.2021 

 

Planfeststellungsbeschluss – eingeschlossene, grünrelevante Entscheidungen 

- Die mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft werden gemäß § 17 Abs. 1 des Gesetzes 

über Naturschutz und Landschaftspflege – Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) für zulässig erklärt. (Ziffer 

1.2.5.1) 

- Das Vorhaben ist mit den Anforderungen des Gebietsschutzes nach § 34 BNatSchG vereinbar. (Ziffer 1.2.5.2) 

- Das Vorhaben ist nach § 44 Abs. 1 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG zulässig. Unter Berücksichtigung der vorgese-

henen und in Anlage 12 der Planfeststellungsunterlagen dargestellten artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaß-

nahmen, vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) sowie artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ein. (Ziffer 1.2.5.3) 

- Für das Vorhaben werden die Ausnahmen nach gemäß § 6 der LSG-VO sowie die Genehmigung nach § 3 Abs. 

1 der LSG-VO erteilt. (Ziffer 1.2.5.4) 

- Für die Entfernungen von 23 Straßenbäumen (Erläuterung: 12 Bäume südlich der Elbe und 11 Bäume nördlich 

der Elbe) sowie 25 Bäumen auf der Gehölzfläche am Startschacht wird nach § 4 der Hamburger Baumschutz-

verordnung eine Ausnahme von den Verboten des § 2 erteilt. 

- Vorsorglich wird für mögliche, nicht vermeidbare Beschädigungen von Bäumen ebenfalls eine Ausnahme nach 

§ 4 der Verordnung erteilt. Erlaubnis nach § 4 des Gesetzes über Grün- und Erholungsanlagen. (Ziffer 1.2.5.6) 

- Für die Benutzung des Hindenburgparks wird die Erlaubnis nach § 4 Abs. 2 des Gesetzes über Grün- und Erho-

lungsanlagen erteilt. (Ziffer 1.2.5.6) 

- Für die Benutzung des Hindenburgparks wird nach § 1 Abs. 4 der Verordnung zum Schutz der öffentlichen Grün- 

und Erholungsanlagen eine Ausnahme von den Verboten des § 1 Abs. 3 der VO zugelassen. (Ziffer 1.2.5.7) 

Umfang der Baumfällungen im Bezirk Altona 

- 38 Bäume im Hindenburgpark 

- 11 Bäume im öffentlichen Straßenraum  

Dauer der Maßnahme 

Baumaßnahmen im Hindenburgpark 

- Januar 2022: Rodung und Baumfällungen im Hindenburgpark  

- Sperrung des Parks während der gesamten Baumaßnahme  

- Februar/April 2022: Herstellung der BE-Fläche im Hindenburgpark  

- Mai 2022: Beginn der Schachtbauarbeiten im Hindenburgpark 

- bis Herbst 2024: Herstellung des Tunnelbauwerks, Ausgestaltung des Schachtbauwerks, Verlegung der Fern-

wärmeleitung bis zur Elbchaussee 

- Ende 2024: Rückbau der BE-Fläche im Hindenburgpark 

- Ab 2025: Wiederherstellungsarbeiten im Hindenburgpark gem. abgestimmter Ausführungsplanung 

Baumaßnahmen im Straßenraum 

- März 2022: Beginn der abschnittsweisen Baumaßnahmen im Straßenbereich für die Verlegung der Fernwärme-

leitung (offene Baugruben im Straßenraum) – abschnittsweise Vollsperrungen 

- Abschnittsweise Wiederherstellung nach Fertigstellung der Bauabschnitte 
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- Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme Ende 2024 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, CEF-Maßnahmen  

(Auszug der umweltrechtlichen Nebenbestimmungen Ziffer 2.2 des PFB) 

- Umweltbaubegleitung für das gesamte Bauvorhaben (Ziffer 2.2 Nr. 1) 

- Monatliche Vorlage der UBB-Berichte einschließlich der Baumprotokolle an BUKEA/N, HPA/PA3 und Bezirksamt 

Altona/M3 (Ziffer 2.2 Nr. 1) 

- Auf der Baustelle ist regelhaft die DIN 18920, RAS-LP4 und die ZTV Baumpflege zu berücksichtigen (Ziffer 2.2 

Nr. 2) 

- Die Vorhabenträgerin hat auf der Grundlage des Landschaftspflegerischen Begleitplanes (LBP) zur konkreten 

Umsetzung der angeordneten landschaftspflegerischen Maßnahmen einen Landschaftspflegerischen Ausfüh-

rungsplan (LAP) vor Maßnahmenumsetzung in Abstimmung mit der BUKEA/ N, der HPA/PA3 und dem Bezirksamt 

Altona/Abteilung Stadtgrün A/MR3 zu erstellen und der Planfeststellungsbehörde vorzulegen. (Ziffer 2.2 Nr. 5) 

(Hinweis: die Abstimmungen zur Wiederherstellung des Hindenburgparks und der Maßnahme am Hans-Leip-

Ufer erfolgen in 2022) 

- Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind mit Ausnahme der vor Baubeginn umzusetzenden CEF-Maßnahmen 

in den Pflanzperioden Frühjahr und Herbst innerhalb eines Jahres nach Abschluss der Baumaßnahmen umzu-

setzen. (Ziffer 2.2 Nr. 7). Die gefällten Straßenbäume werden nahezu an denselben Stellen wieder ersetzt (vgl. 

LBP Maßnahme A 15 und Maßnahmenpläne 4-6). Im Hindenburgpark sind zunächst rechnerisch 100 Bäume als 

Ersatz geplant. Im Rahmen der Ausführungsplanung zur Wiederherstellung des Parks (s. NB 2.2 Nr. 5) werden 

Umfang und Art der Bäume festgelegt. Das sich ergebene naturschutzfachliche Defizit wird über die festgelegte 

Ersatzzahlung an die BUKEA, Sondervermögen Naturschutz und Landschaftspflege, kompensiert.  

- Kontrolle der zu fällenden Bäume auf Brut- und Fledermaushöhlen (ab Stammdurchmesser 40 cm), auf den 

Besatz von Eremiten (ab Stammdurchmesser 80 cm) und auf den Scharlachkäfer (Bäume mit Totholz). Eine 

Fällung ist nur bei negativem Ergebnis möglich. Sollte an den kontrollierten Bäumen, die nicht durch die CEF-

Maßnahme CEF 13/14 abgedeckt sind, Höhlungen festzustellen sein, sind diese in Form von 2 Fledermauskäs-

ten/Vogelnistkästen auszugleichen, für die das im Maßnahmenblatt CEF 13/14 beschriebene Monitoring und die 

dort dargestellte Funktionskontrolle entsprechend durchzuführen sind (Ziffer 2.2 Nr. 12, 14 und 17).  

(Hinweis: Kontrolle erfolgt vor der Rodung Anfang Januar 2022 durch einen Experten) 

Verfahrensablauf 

- Ausgabe des Planfeststellungsbeschluss an die Vorhabenträgerin 08.10.2021 

- Bekanntmachung im Amtlichen Anzeiger am 15.10.2021 

- Öffentliche Auslegung des Beschlusses mit Antragsunterlagen vom 22.10.- 04.11.2021 

- Auslegung bei BUKEA, Bezirksamt Mitte, Bezirksamt Altona. Digitale Veröffentlichung über https://www.uvp-

verbund.de/hh und https://www.hamburg.de/planfeststellungsverfahren-fernwaermeleitung-fws-west/ 

 


